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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


20. JULI 2022 - Gesetz über den Status und die Kontrolle der Börsengesellschaften und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


(...)


BUCH 9 - VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN UND SCHLUSS-, ABÄNDERUNGS-, ÜBERGANGS- UND AUFHEBUNGSBESTIMMUNGEN


(…)


TITEL 3 - Abänderungsbestimmungen


(…)


KAPITEL 8 - Abänderung des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen


	Art. 422 - Artikel 12:99 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen, dessen heutiger Wortlaut § 1 bilden wird, wird durch einen Paragraphen 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 2 - Paragraph 1 ist nicht auf Gesamtvermögens- oder Teilbetriebseinlagen anwendbar, wenn eine an dem Vorgang beteiligte Gesellschaft ein Finanzinstitut ist, das der Kontrolle der Belgischen Nationalbank oder der Europäischen Zentralbank unterliegt."


(…)

	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 20. Juli 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

